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Fortsetzung: Ambulante Pflege Deutschland

• Ernährung (mundgerechtes
Zubereiten oder Aufnahme der
Nahrung)

• Mobilität (Aufstehen und
ZuBett-Gehen, An- und Auskleiden,
Gehen, Stehen, Treppensteigen,
Verlassen und Wiederaufsuchen
der Wohnung)
• Hauswirtschaftliche Versorgung
(Einkaufen, Kochen, Reinigen der
Wohnung, Spülen, Wechseln und
Waschen von Wäsche und
Kleidung, Beheizung).

Um Leistungen der Pflegekasse zu
erhalten, muss der Zeitaufwand

für die Hilfen in den vorgenannten
Bereichen wöchentlich

mindestens betragen:

• Pflegestufe I: mindestens 90

Minuten, wobei mehr als 45 Minuten
auf die Grundpflege entfallen
müssen.
• Pflegestufe II: mindestens 3

Stunden, wobei mehr als 2 Stunden

auf die Grundpflege entfallen
müssen.

• Pflegestufe III: mindestens 5

Stunden, wobei mehr als 4 Stunden

auf die Grundpflege entfallen
müssen.

Als Leistungen werden durch die
Pflegeversicherung in den drei
Pflegestufen folgende Ansätze

vergütet (Beträge in Euro):
• Pflegestufe I: 384,00 als

Sachleistung (ambulante Pflegedienste);

205,00 als Pflegegeld (Angehörige

oder andere Helfer)
• Pflegestufe II: 921,00 als

Sachleistung; 410,00 als Pflegegeld
• Pflegestufe III: 1432,00 als

Sachleistung; 665,00 als Pflegegeld

Es kann auch eine Kombination
von Sachleistung und Pflegegeld

beansprucht werden. In Härtefällen

kann das Pflegegeld in Stufe

III bis Euro 1918,00 erhöht werden.

Die Leistungen der Pflegeversicherung

reichen in der Regel
nicht für die notwendige Pflege,
womit Pflegebedürftige als so
genannte «Zuzahler» nicht gedeckte
Kosten selbst übernehmen müssen

(siehe Nachgefragt). Personen,

die über ein geringes
Einkommen und Vermögen verfügen,

können Beihilfen bei den
Sozialämtern beantragen.

Nachgefragt: In vielen Fällen müssen Betreute eine «Zuzahlung» leisten

(ff) Auf konkrete Nachfrage erklären

Gina Holewa vom privaten
Betreuungsdienst Holewa und
Elisabeth Benali-Waibel von der

gemeinnützigen Sozialstation He-

gau-West e.V. (beide in Gottmadingen,

nahe von Singen)
übereinstimmend, dass die in den

Pflegestufen festgelegten Leistungen

oft nicht für die erforderliche

Betreuung ausreichen. Auch

wenn die Familie oder Bekannte
zusätzliche Leistungen erbringen,
ist in vielen Fällen eine «Zuzahlung»

durch die Betreuten zu leisten.

Elisabeth Benali-Waibel erwähnt
die Betreuungssituation einer

Frau, die in der Pflegestufe I
eingestuft ist. Da die Frau keine
Leistungen von der Familie oder
Nachbarn erhält, muss sie neben
den Vergütungen der Pflegeversicherung

von 384 Euro selber
monatlich noch 1000 Euro für die

notwendige Pflege zahlen.

Bezüglich des administrativen
Aufwandes bei der Vergütung der
Pflegeleistungen durch die
Pflegeversicherungen waren sich die

Angefragten nicht einig. Gina
Holewa erklärte, dass oft Leistungen
durch die Versicherung erst abgelehnt

und dann später doch
abgegolten werden. Elisabeth Benali-
Waibel empfindet dagegen die

Elisabeth Benali von
der Sozialstation Hegau/West

in Gottmadingen.

Abwicklung des ganzen administrativen

Aufwandes als gut geregelt.

Es funktioniere zufrieden
stellend, meint sie, man müsse
sich eben mit den Versicherungen
auch auseinandersetzen. Ein
grösseres Problem sei zurzeit die
zögerliche Gutsprache für Hilfsmittel,

wie Pflegebetten etc. durch
die Pflegeversicherer.

Als einfach und unbedenklich
empfanden beide Fachfrauen, die

Abgrenzung zwischen medizinisch

verordneten Verrichtungen,
die durch die Krankenversicherung

vergütet werden und den

Verrichtungen, die durch die
Pflegeversicherung bezahlt werden.
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Führen in Nonprofit-Organisationen
Zertifikatslehrgang (NDK)

• Zusammen mit Menschen Ziele erreichen
• Führungsinstrumente und -handwerk
• Enger Theorie - Praxis - Bezug

25 Tage, modularer Aufbau, Zertifikatsabschluss 15 EC

Nächstes Basismodul: 24.-26.9. / 24.-26.10.
12.-14.11. / 10.-12.12.07 / 16.-18.1.08

Informationen unter:
AEB Luzern
Kasemenplatz 1

6000 Luzem 7

Telefon 041 249 44 88
Telefax 041 249 44 77

info@aeb.ch
www.aeb.ch
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